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> ;W ?as Rote .iîveuz.

Dieser Zuschuß beträgt für Uebungen bis

zu halbtägiger Dauer Fr. l. für ganztägige

Uebungen Fr. 2. Mchr als Fr. IV pro Kops

und pro Jahr wird nicht ausbezahlt.
Den Zmeigvereinen bleibt es nnbenommen.

entsprechend den örtlichen Verhältnissen von
sich ane' Sold oder Reiseentschädignng schon

nnchrend des Jahres an die Kolonnenmann-

schast auszuzahlen.
Der Z,nschuß für jede Kolonne wird von

der Transportkommission im Dezember jede«?

Jahres aufgerechnet niid ausbezahlt. Die Be-

rcchnung erfolgt auf Grund von UebnngS-
rapporte«. die innert zivei Tagen nach jeder

Uebung auf besonderem vom Kolonnenkom-

Mandanten oder in seiner Perchindcrnng vom

Präsidenten der Kolonnenleitnng unterzeuch-

ncten Fvriiiiilar durch den Kommandant

Stellvertreter au den Präsidenten der Trans
portkommission einzusenden sind. Die Rapport-
formnlare sind von der Transportkommission

zu beheben.

Uebungen, über die nicht, oder verspätet,

oder unrichtig rapportiert wird, geben jedes

Zuschusses verlustig.

Da die Mittel für diese Zuschüsse im Budget

pro kk»07 noch nicht bereit gestellt sind,

kann die Auszahlung erst sür die Uebungen
des Jahres erfolgen.

leàlkurz tür îcknàerísà 5anität8tiülkzkoloiiiieli in kcilel.

Die Transporkkomiiiission des schiveizerischen

Roten Kreuzes bat beschlossen, im Jahre kW?
einen Zentr alk u r s ^ abzuhalten. Ale-

Kurskommandant wurde der Chef des Spital-
diensteS. Dberst E. Bohnp in Basel bezeichnet.

Der Kurs findet auf Kosten dee Zentral-
Vereins vom Roten Kreuz in der Zeit vom
b. — lv. November 7W7 in der Kaserne Basel

statt. Es können sich daran beteiligen solche

schweizerische Mitglieder von Rot Kreuz-.
Samariter- und Militärsanitntsvercinen. die!

us weder dem Anözng noch der Landwehr
der schweizerischen Armee angehören!

d> sich über genügende Ausbildung auS-

weisen. Als solche gelten! durchgemachte

Rekrntenschule der Sanitätstrnppe. mit

Erfolg bestandener SamariterknrS. regel-

mäßige Teilnahme an den Uebungen
eines Samariter- oder andern ähnlichen

Vereins sMilitärsanitätSverein .'c.s wäh-
rend eines Jahres!

es einen guten Leumund besitzen;

clj sich verpflichten!
1. wenigstens zwei Jahre lang an den

Uebungen der Kolonne regelmäßig

teilzunehmen;

2. wenigstens zwei Jahre lang einem

Samariter- w. Verein anzugehören
und dessen Uebungen mitzumachen!

2>. einem Aufgebot Folge zu leisten.

Die Kursteilnehmer rücken am 2>. November,

nachmittags -> Uhr. in der Kaserne Basel ein

und werden am I«). November so rechtzeitig

entlassen, daß sie mit den Früh,zögen heim-

reisen können.

Der Unterricht bezweckt, die Teilnehmer
in den Dienst der Sanitätshülfskvlonnen ein-

zuführen und sie. wenn möglich, soweit zu

bringen, daß sie den Dienst als Gruppenführer
einer Kolonne versehen können. Wenn die Anmel-

düngen ans der wekjchen Schweiz die Bildung
einer französischen Abteilung von wenigstens
2ö Mann erlauben, wird der Unterricht in

zwei Sprachen erteilt. Er umfaßt folgende

Fächer!
1. Sanitätsdienst mit besonderer Berück-

sichtignng dcS Etappen- und Territorial-
sanitätSdiensteS und der freiwilligen Hülfe;
Aufgaben und Dienst der Sanitätshülfs-
kolonnen!

2. Lehre von den Wunden und Verband-

lehre!



DaS Role Kreuz,

N, Koinmandierübungen ^

R, Transportübnngen lvonHand, milTrag-
bahren, Blessiertenwagen, Requisitions-
fuhrwerken, Eisenbahmvagen> l

5, Improvisations ?!rbeiten < Tragbahren,

Fnhrivcrke, Eisenbahinvagen, Schicnen> ;

i>, Felddienstübnngen,
Die Kursteilnehmer rücken in Zivilkleidung

ein und erhalten im Kurs die nötigen Ar-
beitSkleider, Eigene warme Kleidung ist bei

der vorgerückten Jahreszeit nötig. Jeder Teil-
nehmer hat ein Kösferchen mitzubringen, in

dem die Wäsche ,'e, versorgt werden kann.

Tie Kursteilnehmer erhalten Unterkunft

und Verpflegung auf Knrskosten in der Kaserne

und beziehen ausserdem eineil täglichen Sold
von Jr. 2, —, Die Zweigvereine vom Roten

Kreuz werden hiermit durch die Transport-
kominissivn eingeladen, ihrerseits der Mann-
schaft ihres Bezirkes, die am Zentralkurs teil

nimmt einen Soldznschuß von Fr, 2.— per

Tag auszurichten, so das; damit der einheitliche

Tagessold Fr. -l, — betragen wird. Wer ans

eilten solchen Zuschuß Anspruch machen ivill,
hat sich vor Beginn des Zentralkurses direkt

mit dem Borstand des hetrcssenden Ziveigvercins
in Verbindung zu sehen. Dem Jnstruktions-
personal wird neben freier Unterkunft und

Verpflegung eine tägliche Besoldung von
Je. 5 ausgerichtet.

Als Reiseentschädignng werden die wirk-

lichen Auslagen für ein Eisenbahnbillct lretour)
Ilk. Klasse vom Wohnort bezahlt. Beträgt
die Entfernung des Wohnortes von der

nächsten Eisenbahnstation mehr als lv kni,
so wird auch die Posttaxe vergütet.

Der Sanitätsdienst wird durch eilten Kurs-

arzt versehen. Die Teilnehmer werden gegen

Unfälle versichert; bei Erkrankungen während
des Kurses findet Spitalvcrpflegung bis auf
die Tauer von Ick Tagen ans Knrskosten statt.

Am Ende des Dienstes erhalten die Teil-
nehmer eine auf den Namen ausgestellte
Ausweiskarte,

Eine Entlassung ans dem Kurs kann ans

Antrag des Jnstruktionspersonal erfolgen

wegen ungenügender Vorbildung, schlechtem

Verhalten oder aus andern Erüuden,

Tie Anmeldungen zur Teilnahme am Zen-
tralknrs sind ans besoliderem Formular, das

ans Verlangen vom unterzeichneten Kurs
kominando zugesandt wird, bis zum I, Sep-
tenibcr schriftlich zu machen. Jeder Anmeldung
ist das Tiestbüchlein des sich Meldenden

beizulegen.

Tie Transportkoiiiinission entscheidet über

Annahme oder Abweisung der Anmeldungen
und erläßt rechtzeitig die desimtiven Aufgebote.

Im Anschlüsse an diese allgemeinen Mit
teilungcn über den diesjährigen Zentralknrs
richten wir an alle diejenigen, die gemäß den

obigen Bestimmungen geeignet und willens
sind, bei den Sanitätshnlfskolonnen als Frei-
willige Dienst zu tun, die Einladung, sich vor
dem 1, September direkt bei dem unterzeichneten

Kurskoinmandanten schriftlich anzumelden,

unter Beilage des TienstbüchleinS,

Tie Vorstände der Vereine werden speziell

ersucht, geeignete Leute auf den Zentralknrs
aufmerksam zu machen und sie zur Beteiligung
aufzufordern.

Sobald möglich, jedenfalls vor dem 15. O5-

tober, werden den freiwillig Angemeldeten die

definitiven Aufgebote zum Einrücken zugestellt

werden.

Wir hoffen zuversichtlich auf zahlreiche

Anmeldungen, die uns die Abhaltung des

geplanten Zentralkurses und damit die För-
derung von Sanitätshülfskolonnen in der

Schweiz ermöglichen, dem Vaterland zu Ruh
und Frommen in Kriegs- und Friedcnszeit.

Basel, den I.Mai 1901.

D e r K u r s k o m m a n d a nt :

C. LohM), Tbcrst
ella r a g r a b e n B n s e l.
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